
Alois Heiler GmbH   |   AGBs für Firmenkunden   | Aktuelle Fassung – Stand: 01.01.2018  

Abrufbar unter: http://www.heiler-glas.de/fileadmin/user_upload/pdf/downloads/AGBs_Firmenkunden.pdf 

 

Seite 1 von 8 
 

 

 

Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen der Alois Heiler GmbH, Waghäusel  

 

 

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich 

1. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen 

mit unseren Vertragspartnern (nachfolgend: ,,Kunde"). Die AGB gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer 

(§ 14 BGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen ist. 

2. Die AGB gelten insbesondere für Verträge über den Verkauf und/oder die Lieferung beweglicher Sachen 

(im Folgenden auch: „Ware“), sowie deren Montage ohne Rücksicht darauf, ob wir die Ware selbst 

herstellen oder bei Zulieferern einkaufen (§§ 433,651 BGB). Sofern nichts anderes vereinbart, gelten die 

AGB in der zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden gültigen bzw. jedenfalls in der ihm zuletzt in 

Textform mitgeteilten Fassung als Rahmenvereinbarung auch für gleichartige künftige Verträge, ohne 

dass wir in jedem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten. 

3. Unsere AGB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 

Geschäftsbedingungen des Kunden werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, wenn wir ihrer 

Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, 

beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der AGB des Kunden die Lieferung an ihn vorbehaltlos 

ausführen. 

4. lm Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Kunden (einschließlich Nebenabreden, 

Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Fall Vorrang vor diesen AGB. Für den Inhalt derartiger 

Vereinbarungen ist ein schriftlicher Vertrag bzw. unsere schriftliche Bestätigung maßgebend. 

5. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die nach Vertragsschluss vom Kunden uns gegenüber 

abzugeben sind (z.B. Fristsetzungen, Mängelanzeigen, Erklärung von Rücktritt oder Minderung), sind 

schriftlich, d.h. in Schrift- oder Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) abzugeben. Gesetzliche 

Formvorschriften und weitere Nachweise, insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des 

Erklärenden, bleiben unberührt. 

6. Hinweise auf die Geltung gesetzlicher Vorschriften haben nur klarstellende Bedeutung. Auch ohne eine 

derartige Klarstellung gelten daher die gesetzlichen Vorschriften, soweit sie in diesen AGB nicht 

unmittelbar abgeändert oder ausdrücklich ausgeschlossen werden. 

 

§ 2 Vertragsschluss 

1. Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Dies gilt auch, wenn wir dem Kunden Kataloge, 

technische Dokumentationen (z.B. Zeichnungen, Pläne, Berechnungen, Kalkulationen, Verweisungen auf 

DIN-Normen), sonstige Produktbeschreibungen oder Unterlagen - auch in elektronischer Form - 

überlassen haben. 

2. Die Bestellung der Ware durch den Kunden gilt als verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der 

Bestellung nichts anderes ergibt, sind wir berechtigt, dieses Vertragsangebot innerhalb von 14 Tagen 

nach seinem Zugang bei uns anzunehmen. 

3. Die Annahme kann entweder schriftlich (z. B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware 

an den Kunden erklärt werden. 

4. Wir behalten uns das Eigentum oder Urheberrecht an allen von uns abgegebenen Angeboten und 

Kostenvoranschlägen sowie dem Kunden zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen,  
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Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln 

vor. Der Kunde darf diese Gegenstände ohne unsere ausdrückliche Zustimmung weder als solche noch 

inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen oder 

vervielfältigen. Der Kunde hat auf unser Verlangen hin diese Gegenstände vollständig an uns 

zurückzugeben und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen 

Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines 

Vertrages führen. Ausgenommen hiervon ist die Speicherung elektronisch zur Verfügung gestellter 

Daten zum Zwecke üblicher Datensicherung. 

 

§ 3 Preise und Zahlung 

1. Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Lieferungsumfang. 

Mehr-, geänderte- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise verstehen sich in 

EURO ab Werk zuzüglich Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Exportlieferungen Zoll 

sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben. 

2. Soweit den vereinbarten Preisen unsere Listenpreise zugrunde liegen und die Lieferung erst mehr als 

vier Monate nach Vertragsschluss erfolgen soll, gelten unsere bei Lieferung gültigen Listenpreise 

(jeweils abzüglich eines vereinbarten prozentualen oder festen Rabatts). 

3. Rechnungsbeträge sind innerhalb von vierzehn Tagen ohne jeden Abzug zu bezahlen, sofern nicht etwas 

anderes schriftlich vereinbart ist. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang der Zahlung bei 

uns. Die Zahlung per Scheck oder Wechsel ist ausgeschlossen, sofern sie nicht im Einzelfall gesondert 

vereinbart wird. Leistet der Kunde bei Fälligkeit nicht, so sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag der 

Fälligkeit mit 5 % p. a. zu verzinsen; die Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer Schäden im Falle 

des Verzugs bleibt unberührt. 

4. Wenn nichts Abweichendes vereinbart ist, hat der Kunde im Falle von Montageleistungen – 

abweichend von Ziff. 3 – 70% des vereinbarten Preises nach Lieferung an den Ort der Montage und die 

restlichen 30 % nach Übergabe oder Abnahme zu zahlen. Die jeweiligen Zahlungsbeträge sind ohne 

Abzug innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der Rechnung beim Kunden an uns zu zahlen. 

5. Der Kunde kann mit Forderungen aus anderen Vertragsverhältnissen mit uns nur aufrechnen, soweit 

diese Ansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

6. Wir sind berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vorauszahlung oder 

Sicherheitsleistung auszuführen oder zu erbringen, wenn uns nach Abschluss des Vertrages Umstände 

bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Kunden wesentlich zu mindern geeignet sind und 

durch welche die Bezahlung unserer offenen Forderungen durch den Kunden aus dem jeweiligen 

Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) 

gefährdet wird. 

 

§ 4 Lieferung, Lieferzeit, Leistungsumfang, Nachunternehmereinsatz 

1. Lieferungen erfolgen ab Werk. 

2. Von uns in Aussicht gestellte Fristen und Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur 

annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder ein fester Termin zugesagt oder 

vereinbart ist. Sofern Versendung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf 

den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten 

Dritten. 

3. Wir können – unbeschadet unserer Rechte aus Verzug des Kunden – vom Kunden eine Verlängerung 

von Liefer- und Leistungsfristen oder eine Verschiebung von Liefer- und Leistungsterminen um den 
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Zeitraum verlangen, in dem der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen uns gegenüber nicht 

nachkommt. 

4. Wir haften nicht für Unmöglichkeit der Leistung oder Leistungsverzögerung, soweit diese durch höhere 

Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. 

Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, 

Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder 

Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, 

behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch 

Lieferanten) verursacht worden sind, die wir nicht zu vertreten haben. Sofern uns solche Ereignisse die 

Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur 

von vorübergehender Dauer ist, sind wir bei Vorliegen eines Kaufvertrags zum Rücktritt vom Vertrag 

berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender Dauer verlängern sich bei Vorliegen eines Kaufvertrags 

die Liefer- oder Leistungsfristen oder verschieben sich die Liefer- oder Leistungstermine um den 

Zeitraum der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlauffrist. Soweit dem Kunden bei Vorliegen 

eines Kaufvertrags infolge der Verzögerung die Entgegennahme der Lieferung oder Leistung nicht 

zuzumuten ist, kann er durch unverzügliche schriftliche Erklärung gegenüber uns vom Vertrag 

zurücktreten. 

5. Wir sind nur zu Teillieferungen berechtigt, wenn 

 die Teillieferung für den Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszwecks verwendbar 

ist, 

 die Lieferung der restlichen bestellten Ware sichergestellt ist und 

 dem Kunden hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten entstehen (es sei 

denn, wir erklären uns zur Übernahme dieser Kosten bereit). 

6. Geraten wir mit einer Lieferung oder Leistung in Verzug oder wird uns eine Lieferung oder Leistung, 

gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist unsere Haftung auf Schadensersatz nach Maßgabe des § 

8 dieser AGB beschränkt. 

7. Die Bereitstellung von Informationen, die für unsere Leistung notwendig sind, sind vom Kunden auf 

dessen Kosten und dessen Risiko zu erbringen. Entsprechendes gilt für ggf. erforderliche 

Genehmigungen.  

8. Bei Vorliegen eines Bauvertrags gemäß § 650a BGB gilt für Anordnungen des Kunden im Sinne des § 

650b Abs. 2 BGB die dort genannte Frist. 

9. Wir sind berechtigt, die zur Durchführung des Vertrages erforderlichen Leistungen durch Dritte 

ausführen zu lassen, soweit dies dem Kunden zumutbar ist. 

 

§ 5 Erfüllungsort, Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme, Behinderung 

1. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus dem Vertragsverhältnis ist Waghäusel, soweit nichts anderes 

bestimmt ist. Schulden wir auch die Montage, ist Erfüllungsort der Ort, an dem die Montage zu erfolgen 

hat. 

2. Die Versandart und die Verpackung unterstehen unserem pflichtgemäßen Ermessen. 

3. Die Gefahr geht bei Kaufverträgen spätestens mit der Übergabe der Ware (wobei der Beginn des 

Verladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der 

Versendung bestimmten Dritten auf den Kunden über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen 

oder wir noch andere Leistungen (z.B. Versand oder Montage) übernommen haben. Verzögert sich der 

Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Kunden liegt, geht die 

Gefahr von dem Tag an auf den Kunden über, an dem die Ware versandbereit ist und wir dies dem 

Kunden angezeigt haben. 
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4. Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt der Kunde. Bei Lagerung durch uns betragen die Lagerkosten 

0,25 % des Rechnungsbetrages der zu lagernden Ware pro abgelaufene Woche. Die Geltendmachung 

und der Nachweis weiterer oder geringerer Lagerkosten bleiben vorbehalten. 

5. Die Sendung wird von uns nur auf ausdrücklichen Wunsch des Kunden und auf dessen Kosten gegen 

Diebstahl, Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschäden oder sonstige versicherbare Risiken 

versichert. 

6. Der Kunde hat unverzüglich nach fertiggestellter Montage durch uns die Übergabe und Abnahme aus 

Beweisgründen schriftlich uns gegenüber zu bestätigen. Statt der schriftlichen Bestätigung ist auf unser 

Verlangen hin über die Übergabe und Abnahme der Ware ein Protokoll („Übergabeprotokoll“) zu fertigen, 

das von beiden Vertragspartnern zu unterzeichnen ist. Wir können uns hierbei von einem von uns 

beauftragten Dritten vertreten lassen.  

Die Übergabe und Abnahme gilt insbesondere auch als erfolgt, wenn die Ware vom Kunden vorbehaltlos 

in Gebrauch genommen worden ist oder sich der Kunde mit der Annahme der Ware im Verzug befindet. 

Die Regelung des § 640 Abs. 2 BGB bleibt unberührt. 

7.  Wir können für in sich abgeschlossene Teile der Ware eine Teilabnahme verlangen. Hierfür gelten die 

Regelungen des § 5 Ziff. 6 entsprechend. 

8. Sehen wir uns bei Vorliegen eines Werkvertrages in der ordnungsgemäßen Ausführung der Leistung 

behindert, so haben wir dies dem Kunden unverzüglich anzuzeigen. Die vereinbarte Leistungszeit 

verlängert sich um die Dauer der Behinderung zuzüglich eines angemessenen Aufschlags für die 

Wiederaufnahme der Arbeit und die etwaige Verschiebung in eine ungünstigere Jahreszeit.  

9. Sind die hindernden Umstände von einem Vertragsteil zu vertreten, so hat der andere Teil Anspruch auf 

Ersatz des nachweislich entstandenen Schadens. Im Übrigen bleibt ein uns zustehender Anspruch auf 

angemessene Entschädigung nach § 642 BGB unberührt. 

 

§ 6 Kaufverträge - Gewährleistung, Sachmängel, Rechtsfolgen 

1. Die Gewährleistungsfrist beträgt bei Kaufverträgen ein Jahr ab Lieferung. Diese Frist gilt nicht für 

Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

oder aus vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen unsererseits oder unserer 

Erfüllungsgehilfen, welche jeweils nach den gesetzlichen Vorschriften verjähren. 

2. Handelt es sich bei der Ware jedoch um ein Bauwerk oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen 

Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, 

beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 5 Jahre ab Lieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 

BGB). Unberührt bleiben auch weitere gesetzliche Sonderregelungen zur Verjährung (insbesondere § 

438 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 3, §§ 444, 479 BGB). 

3. Die vorstehenden Verjährungsfristen des Kaufrechts gelten auch für vertragliche und außervertragliche 

Schadensersatzansprüche des Kunden, die auf einem Mangel der Ware beruhen, es sei denn die 

Anwendung der regelmäßigen gesetzlichen Verjährung (§§ 195, 199 BGB) würde im Einzelfall zu einer 

kürzeren Verjährung führen. Schadensersatzansprüche des Kunden nach dem Produkthaftungsgesetz 

verjähren jedoch ausschließlich nach den gesetzlichen Verjährungsfristen. Im Übrigen gilt § 8. 

4. Die gelieferten Waren sind unverzüglich nach Ablieferung an den Kunden oder an den von ihm 

bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder 

anderer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar gewesen wären, als 

vom Kunden genehmigt, wenn uns nicht binnen sieben Werktagen nach Ablieferung eine schriftliche 

Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich anderer Mängel gilt die Ware als vom Kunden genehmigt, wenn uns 

die Mängelrüge nicht binnen sieben Werktagen nach dem Zeitpunkt zugeht, in dem sich der Mangel 

zeigte; war der Mangel für den Kunden bei normaler Verwendung bereits zu einem früheren Zeitpunkt 
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erkennbar, ist jedoch dieser frühere Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist maßgeblich. Auf unser 

Verlangen hin ist beanstandete Ware frachtfrei an uns zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge 

vergüten wir die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich erhöhen, 

weil die Ware sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. 

5. Bei Sachmängeln der gelieferten Ware sind wir nach unserer, innerhalb angemessener Frist zu 

treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berechtigt. Im Falle 

des Fehlschlagens, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unangemessenen 

Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Kunde vom Vertrag zurücktreten oder 

den Kaufpreis angemessen mindern. 

6. Beruht ein Mangel auf einem Verschulden unsererseits, kann der Kunde unter den in § 8 bestimmten 

Voraussetzungen Schadensersatz verlangen. 

7. Bei Mängeln von Bauteilen anderer Hersteller, die wir aus lizenzrechtlichen oder tatsächlichen Gründen 

nicht beseitigen können, werden wir nach unserer Wahl unsere Gewährleistungsansprüche gegen die 

Hersteller und Lieferanten für Rechnung des Kunden geltend machen oder an den Kunden abtreten. 

Gewährleistungsansprüche gegen uns bestehen bei derartigen Mängeln unter den sonstigen 

Voraussetzungen und nach Maßgabe dieser AGB nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der 

vorstehend genannten Ansprüche gegen den Hersteller und Lieferanten erfolglos war oder, 

beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, aussichtslos ist. Während der Dauer des Rechtsstreits ist die 

Verjährung der betreffenden Gewährleistungsansprüche des Kunden gegen uns gehemmt. 

8. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung die Ware ändert oder durch 

Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar erschwert wird. In 

jedem Fall hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu 

tragen. 

9. Eine im Einzelfall mit dem Kunden vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter 

Ausschluss jeglicher Gewährleistung für Sachmängel. 

 

§ 7 Werkvertrag – Gewährleistung, Sachmängel, Rechtsfolgen, Kündigungsrecht 

1. Handelt es sich beim zwischen uns und dem Kunden geschlossenen Vertrag um einen Werkvertrag, 

richtet sich die Gewährleistungsfrist nach den gesetzlichen Bestimmungen des § 634a BGB. 

2. Bei Sachmängeln hat der Kunde diese uns stets unverzüglich anzuzeigen und zunächst zur Beseitigung 

binnen angemessener Frist aufzufordern. Hierbei steht es uns frei, ob wir den Mangel durch 

Nachbesserung oder Neuherstellung beseitigen.  

3. Ist ein Mangel zurückzuführen auf eine Leistungsbeschreibung des Kunden oder auf Anordnungen des 

Kunden, auf die von diesem gelieferten oder vorgeschriebenen Stoffe oder Bauteile oder die 

Beschaffenheit der Vorleistung eines anderen Unternehmers, haften wir, wenn wir bestehende 

Bedenken hiergegen nicht rechtzeitig geäußert haben. 

4. Leistungsstörungen, auch soweit sie nicht in einem Sach- und/oder Rechtsmangel bestehen, 

berechtigen nicht zum Rücktritt vom Vertrag. Das Recht des Kunden, sich durch Kündigung vom Vertrag 

zu lösen, bleibt unberührt.  

5. Haben wir bereits Teilleistungen erbracht, so kann der Kunde Schadensersatz statt der ganzen Leistung 

nicht verlangen. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Kunden ist mit dieser Regelung nicht 

verbunden. Schadensersatzansprüche im Übrigen bleiben unberührt. 

6. Beruht ein Mangel auf unserem Verschulden, kann der Kunde unter den in § 8 bestimmten 

Voraussetzungen Schadensersatz verlangen. 

7. Hinsichtlich der Kündigungsrechte gilt Folgendes:  

a) Der Kunde kann jederzeit den Vertrag kündigen (§ 648 BGB). 
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b) Wir können den Vertrag kündigen, wenn der Kunde eine ihm obliegende Handlung unterlässt und 

dadurch uns außer Stande setzt, die Leistung auszuführen (§§ 293 ff. BGB) und/oder wenn der 

Kunde eine fällige Zahlung nicht leistet oder sonst in Schuldnerverzug gerät. Die Kündigung ist erst 

zulässig, wenn wir dem Kunden ohne Erfolg eine angemessene Frist zur Vertragserfüllung gesetzt 

und erklärt haben, dass nach fruchtlosem Ablauf der Frist der Vertrag gekündigt werde. 

c) Beide Parteien können den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist 

kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller 

Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Forstsetzung des 

Vertragsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden kann. Die Kündigung kann auf einen 

abgrenzbaren Teil des geschuldeten Werkes beschränkt werden. Auf § 648a BGB wird verwiesen. 

d) Eine Kündigung ist schriftlich zu erklären. 

e) Erfolgt eine Kündigung, gleich aus welchem Grund, ohne dass sie durch uns zu vertreten ist, haben 

wir das Recht, eine pauschale Vergütung bzw. einen pauschalierten Schadensersatz in Höhe von 

10% des zur Zeit der Kündigung vereinbarten Gesamtpreises zu verlangen, wobei dem Kunden und 

uns das Recht zusteht, im Einzelfall den Nachweis zu erbringen, ein Schaden sei überhaupt nicht 

entstanden oder wesentlich niedriger bzw. höher als die Pauschale. 

8. Das Baugrundrisiko trägt der Kunde. 

9. Soweit die Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik von uns geschuldet wird, sind die 

zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses geltenden allgemein anerkannten Regeln der Technik maßgeblich.  

 

§ 8 Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens 

1. Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus 

Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verletzung von 

Pflichten bei Vertragsverhandlungen und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein 

Verschulden ankommt, nach Maßgabe dieses § 8 eingeschränkt. 

2. Wir haften nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten 

oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, soweit es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher 

Pflichten handelt. Vertragswesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzeitigen Lieferung und Montage der 

Ware, deren Freiheit von Rechtsmängeln sowie solchen Sachmängeln, die Ihre Funktionsfähigkeit oder 

Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheblich beeinträchtigen, sowie Beratungs-, Schutz- und 

Obhutspflichten, die dem Kunden die vertragsgemäße Verwendung der Ware ermöglichen sollen oder 

den Schutz von Leib oder Leben von Personal des Kunden oder den Schutz von dessen Eigentum vor 

erheblichen Schäden bezwecken. 

3. Soweit wir gemäß § 8 Ziff. 2 dem Grunde nach auf Schadensersatz haften, ist diese Haftung auf 

Schäden begrenzt, die wir bei Vertragsschluss als mögliche Folge einer Vertragsverletzung 

vorausgesehen haben oder die er bei Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätten voraussehen 

müssen. Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln der Ware sind, sind außerdem 

nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei bestimmungsgemäßer Verwendung der Ware 

typischerweise zu erwarten sind. 

4. Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist unsere Ersatzpflicht für Sachschäden und daraus 

resultierende weitere Vermögensschäden auf einen Betrag von EUR 5 Mio. je Schadensfall 

(entsprechend der derzeitigen Deckungssumme seiner Produkthaftpflichtversicherung oder 

Haftpflichtversicherung) beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesentlicher 

Pflichten handelt. 

5. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in gleichem Umfang zugunsten 

unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen. 
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6. Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig sind und diese Auskünfte oder Beratung 

nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies 

unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. 

7. Die Einschränkungen dieses § 8 gelten nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen Verhaltens, für 

garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

oder nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 

§ 9 Eigentumsvorbehalt bei Kaufverträgen 

1. Bis zur vollständigen Bezahlung aller uns zustehender gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus 

dem Vertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderungen) behalten wir uns das 

Eigentum an den verkauften Waren vor. 

2. Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten 

Forderungen weder an Dritte verpfändet, noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Kunde hat uns 

unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf die uns gehörenden Waren erfolgen. 

3. Bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, 

sind wir berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware 

auf Grund des Eigentumsvorbehalts heraus zu verlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht 

zugleich die Erklärung des Rücktritts; wir sind vielmehr berechtigt, lediglich die Ware heraus zu 

verlangen und uns den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Kunde den fälligen Kaufpreis nicht, dürfen wir 

diese Rechte nur geltend machen, wenn wir dem Kunden zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur 

Zahlung gesetzt haben oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich 

ist. 

4. Der Kunde ist bis auf Widerruf gemäß unten (c) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren 

im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten 

ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen. 

a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung 

unserer Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei wir als Hersteller gelten. 

Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren 

Eigentumsrecht bestehen, so erwerben wir Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der 

verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende 

Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware. 

b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen 

Dritte tritt der Kunde schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe unseres etwaigen Miteigentumsanteils 

gemäß vorstehendem Ziff. 3 zur Sicherheit an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. Die in Ziff. 2 

genannten Pflichten des Kunden gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen. 

c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Kunde neben uns ermächtigt. Wir verpflichten uns, die 

Forderung nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen uns gegenüber 

nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und wir den Eigentumsvorbehalt nicht 

durch Ausübung eines Rechts gem. Ziff. 3 geltend machen. Ist dies aber der Fall, so können wir 

verlangen, dass uns der Kunde die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, 

alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den 

Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem sind wir in diesem Fall berechtigt, die 

Befugnis des Kunden zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt 

stehenden Waren zu widerrufen. 



Alois Heiler GmbH   |   AGBs für Firmenkunden   | Aktuelle Fassung – Stand: 01.01.2018  

Abrufbar unter: http://www.heiler-glas.de/fileadmin/user_upload/pdf/downloads/AGBs_Firmenkunden.pdf 

 

Seite 8 von 8 
 

d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten unsere Forderungen  um mehr als 10%, werden 

wir auf Verlangen des Kunden Sicherheiten nach unserer Wahl  freigeben. 

 

§ 10 Abtretungsverbot, Schlussbestimmungen 

1. Der Kunde darf seine Vertragsrechte, insbesondere Forderungen gegen uns ohne ausdrückliche 

vorherige Zustimmung nicht auf Dritte übertragen. § 354a HGB bleibt unberührt. 

2. Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches 

Sondervermögen oder hat er in der Bundesrepublik Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand, so 

ist Gerichtsstand für alle etwaigen Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem 

Kunden nach unserer Wahl Waghäusel oder der Sitz des Kunden. Für Klagen gegen uns ist in diesen 

Fällen jedoch Waghäusel ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende gesetzliche Bestimmungen über 

ausschließliche Gerichtsstände bleiben von dieser Regelung unberührt. 

3. Die Beziehungen zwischen uns und dem Kunden unterliegen ausschließlich dem Recht der 

Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den 

internationalen Warenkauf vom 11. April 1980 (CISG) gilt nicht. 

4. Soweit der Vertrag oder diese AGB Regelungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung dieser Lücken 

diejenigen rechtlich wirksamen Regelungen als vereinbart, welche die Vertragspartner nach den 

wirtschaftlichen Zielsetzungen des Vertrages und dem Zweck dieser AGB vereinbart hätten, wenn sie 

die Regelungslücke gekannt hätten. 

 

 

Hinweis: 

Der Kunde nimmt davon Kenntnis, dass wir Daten aus dem Vertragsverhältnis nach § 28 

Bundesdatenschutzgesetz zum Zwecke der Datenverarbeitung speichern und uns das Recht vorbehalten, die 

Daten, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten (z.B. Versicherungen) zu übermitteln. 

 

 

 


